
  
 

Tagesordnung der 18. Sitzung des Kreistages 

Donnerstag, 02.03.2017, 18:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg 

 

Öffentlicher Teil 

 1.  Ergänzungswahlen 

  

 2.  Neufassung der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Heinsberg 

(Delegationssatzung) 

  

 3.  Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses 2015 

  

 4.  Maßnahmen zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW im Rahmen des Programms 

"NRW.BANK.Gute Schule 2020" 

  

 5.  Projektaufruf "Erlebnis.NRW - Tourismuswirtschaft stärken; hier: Ziel2-Förderprojekt 

"Raderlebnis RUR" 

  

 6.  Beitritt des Kreises Heinsberg zum Metropolregion Rheinland e.V. 

  

 7.  Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW gemäß § 5 GeschO 

betr. Ausscheiden des Kreises Heinsberg aus der AGIT 

  

 8.  Gemeinsames Strategiepapier des Region Aachen - Zweckverband und der AGIT mbH zur 

nachhaltigen Strukturentwicklung der Region Aachen 

  

 9.  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemäß § 5 GeschO betr. Einrichtung einer 

Arbeitsgruppe "Leitbild des Kreises" 

  

 10.  Antrag der Fraktionen Die Linke und FDP gemäß § 5 GeschO betr. Sachstandsbericht 

"Koordinierungsplattform (über)regionale Angelegenheiten" 

  

 11.  Antrag der Fraktion AfD gemäß § 5 GeschO betr. "Resolution des Kreistages Heinsberg 

zum Rückkehrmanagement für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer" 

  

 12.  Antrag der Fraktion Die Linke gemäß § 5 GeschO betr. "Preissenkung für das Mobilticket" 

  

 13.  Antrag der Fraktion SPD gemäß § 5 GeschO betr. "Controlling" 

  

 14.  Bericht der Verwaltung 

  

 15.  Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Zuwendungen für Fraktionen 

  

 16.  Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Beschaffung und Verteilung von 

Jodtabletten 

  

 17.  Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Anschaffung von Feinstaub-

masken für Kinder 



  

Nichtöffentlicher Teil 

 18.  Übernahme einer Ausfallbürgschaft für den Grünmetropole e.V. im Rahmen des Ziel2-

Förderprojekts „Raderlebnis RUR" 

  

 19.  Erwerb von Anteilen der Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH durch die 

Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (mittelbare Beteiligung) 

  

 20.  Bericht der Verwaltung 

  

 21.  Anfragen 

  
 



Sitzung des Kreistages am 02.03.2017 

Übersicht über die Abstimmungsergebnisse des Kreisausschusses 

 

Öffentlicher Teil 

TOP 1:  Ergänzungswahlen 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                  einstimmig beschlossen 

 

TOP 2:  Neufassung der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis 

Heinsberg (Delegationssatzung) 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:              mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen beschlossen 

 

TOP 4:  Maßnahmen zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW im Rahmen des 

Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                 einstimmig beschlossen 

 

TOP 5:  Projektaufruf "Erlebnis.NRW - Tourismuswirtschaft stärken; hier: Ziel2-

Förderprojekt "Raderlebnis RUR" 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                 einstimmig beschlossen 

 

TOP 6:  Beitritt des Kreises Heinsberg zum Metropolregion Rheinland e.V. 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss: 

                                                      mehrheitlich bei 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen                                    

 

TOP 7:  Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW gemäß § 5 

GeschO betr. Ausscheiden des Kreises Heinsberg aus der AGIT 
 

 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                  einstimmig beschlossen  

 

TOP 8:  Gemeinsames Strategiepapier des Region Aachen - Zweckverband und der 

AGIT mbH zur nachhaltigen Strukturentwicklung der Region Aachen 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                               Abstimmung nicht erfolgt 

 

TOP 9:  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemäß § 5 GeschO betr. 

Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Leitbild des Kreises" 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                 einstimmig beschlossen 

 

TOP 10:  Antrag der Fraktionen Die Linke und FDP gemäß § 5 GeschO betr. 

Sachstandsbericht "Koordinierungsplattform (über)regionale Angelgenheiten" 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                                                  einstimmig beschlossen 

 

 

  

 

  

 

 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0011/2017 

 

Ergänzungswahlen 

 

Beratungsfolge: 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 7 Kreisordnung NRW wählen die Kreistagsmitglieder im Fall des vor-

zeitigen Ausscheidens eines Ausschussmitglieds auf Vorschlag der Fraktion, welcher das 

ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 

 

Die AfD-Fraktion hat mit Schreiben vom 01.01.2017 einige Änderungen für diverse Aus-

schüsse und Gremien mitgeteilt. 

 

Folgende Besetzungsvorschläge wurden seitens der Fraktion AfD unterbreitet: 

 

Ausschuss/Gremien Mitglied Stv. Mitglied 

Rechnungsprüfungsausschuss unverändert Spenrath, Jürgen 

Jugendhilfeausschuss unverändert Braun, Hans 

Ausschuss für Umwelt und 

Verkehr 

unverändert Spenrath, Jürgen 

Bauausschuss Freiherr von Fürstenberg, 

Clemens 

Braun, Hans 

Finanzausschuss unverändert Navel, Hermann 

Beirat des Jobcenters Navel, Hermann Braun, Hans 

 

 

Des Weiteren scheidet Herr Karl-Heinz Robertz als stv. Mitglied aus dem Aufsichtsrat der 

Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV GmbH) aus. Als neues stv. Mitglied schlägt die 

WestVerkehr GmbH Herrn Daniel Lenzen vor. 

 

Durch den Tod von Kreistagsmitglied Heinz-Egon Holländer sind Neubesetzungen in folgen-

den Gremien notwendig: 

 

- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, 

- Mitglied im Bauausschuss, 
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- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vogelsang ip gGmbH, 

- Mitglied im Aufsichtsrat der Vogelsang ip gGmbH. 

 

Die CDU-Fraktion schlägt hierfür Herrn Egon Grünter vor. 

 

Dadurch scheidet Herr Egon Grünter als stellvertretendes Mitglied aus dem Bauausschuss 

aus. Stattdessen wird Herr Lukas Bleilevens als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen. 

 

Des Weiteren scheidet Herr Dr. Hanno Kehren als stellvertretendes Mitglied aus der Ver-

bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes aus. Als neues stellvertretendes Mitglied 

schlägt die CDU-Fraktion Herrn Egon Grünter vor. 

  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Den vorstehenden Ausschuss- und Gremienbesetzungen wird zugestimmt.  

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0001/2017 

 

Neufassung der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Heinsberg 

(Delegationssatzung) 

 

Beratungsfolge: 

31.01.2017 Ausschuss für Gesundheit und Soziales 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: Ja, aber keine konkrete Bezifferung möglich 

 

Leitbildrelevanz: 2, 3 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Die derzeit geltende Delegationssatzung vom 30.12.2004 ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. 

Im Wesentlichen ergeben sich durch die Neufassung folgende Änderungen: 

 

1. Anpassung an gesetzliche Änderungen 

 

Die Delegationssatzung vom 30.12.2004 bedarf der Anpassung an die seit 2005 eingetre-

tenen gesetzlichen Änderungen, die in der Praxis schon entsprechend umgesetzt, jedoch 

in der Delegationssatzung noch nicht berücksichtigt wurden. 

 

2. Wahrnehmung der Aufgabe „ambulante Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII“ durch das 

Amt für Soziales des Kreises 

 

Am 01.07.2016 ist das „Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion in Nordrhein-

Westfalen (Inklusionsstärkungsgesetz Nordrhein-Westfalen)“ in Kraft getreten. Das Ge-

setz ändert auch das Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein Westfalen zum SGB XII 

(AG SGB XII NRW),  das nun ergänzende Regelungen zur Zuständigkeit für die Träger 

der Sozialhilfe enthält. 

 

Bis zum 30.06.2016 war der Kreis Heinsberg als örtlicher Träger der Sozialhilfe für die 

ambulante Hilfe zur Pflege (also außerhalb von Einrichtungen) für alle pflegebedürftigen 

Menschen im Kreis zuständig. Die Aufgabenerledigung mit Ausnahme der Bedarfsfest-

stellung ist durch die derzeit noch geltende Delegationssatzung (§ 1 Abs. 1 i.V.m § 3 

Abs. 1) auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.  

 

Nach dem nunmehr gültigen § 2 a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe a AG SGB XII NRW ist ab 

dem 01.07.2016 der überörtliche Träger für alle „ambulanten Leistungen nach dem (…) 

7. Kapitel des SGB XII für Menschen mit Behinderungen von der Vollendung des 18. bis 

zur Vollendung des 65. Lebensjahres, ohne die ein selbständiges Wohnen außerhalb der 

Herkunftsfamilie nicht ermöglicht oder gesichert werden kann“, zuständig. 
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Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe legt 

die Bestimmung weit aus und bezieht den Zuständigkeitsübergang auf alle Personen, die 

den Pflegegrad 2 und aufwärts erhalten und älter als 18 Jahre und jünger als 65 Jahre 

sind. 

 

Es wird erwartet, dass von insgesamt rund 250 Fällen der ambulanten Hilfe zur Pflege 

kreisweit ungefähr die Hälfte in die Zuständigkeit des LVR fällt. 

  

Der LVR hat die Aufgabenwahrnehmung für die von ihm als überörtlichem Träger der 

Sozialhilfe zu erbringende ambulante Hilfe zur Pflege nunmehr auf den Kreis Heinsberg 

delegiert. Da eine Weiterdelegation durch den Kreis Heinsberg auf die kreisangehörigen 

Kommunen nicht möglich ist, wird der Kreis entgegen der bisherigen Rollenverteilung 

selbst die Bearbeitung dieser Aufgabe übernehmen.  

 

Damit alte und pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in der eigenen Häus-

lichkeit verbleiben können, bedarf es einer möglichst früh einsetzenden Beratung und Be-

reitstellung erforderlicher Hilfen. Die Umsetzung dieses Erfordernisses wird durch die 

Wahrnehmung der Aufgabe durch den Kreis deutlich verbessert. Sofort nach dem Erst-

kontakt bzw. der Antragsaufnahme wird die der Stabsstelle Demografischer Wandel und 

Sozialplanung zugehörige „Trägerunabhängige Beratungsstelle“ informiert und kann in 

die Beratung sowie Bedarfsermittlung eintreten. Hierin liegt ein wesentlicher Schritt hin 

zu einer schnell und bedarfsgerecht einsetzenden Hilfe. 

 

Darum und um eine einheitliche Verfahrensweise bei der ambulanten Hilfe zur Pflege im 

Kreisgebiet sicherzustellen, sollte die vom Kreis als dem örtlichen Träger der Sozialhilfe 

zu verantwortende und bisher auf die kreisangehörigen Kommunen delegierte Hilfe zur 

Pflege ebenfalls durch den Kreis bearbeitet werden.  

 

Daher empfiehlt die Verwaltung, diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr auf die kreisange-

hörigen Kommunen zu delegieren. 

 

3. Entfall der Antragsaufnahme durch die kreisangehörigen Kommunen 

 

Bisher nehmen die Städte und Gemeinden die Sozialhilfeanträge in den Fällen auf, die 

beim Amt für Soziales des Kreises bearbeitet werden, insbesondere die Anträge auf Hil-

fen in stationären Einrichtungen (§ 3 Abs. 2 der  bisher geltenden Delegationssatzung). 

Dies ist im Hinblick auf die vom Kreis angestrebte Verbesserung der Pflegeberatung zur 

Umsetzung des Prinzips „ambulant vor stationär“ nicht mehr angebracht.  

 

Auch in diesen Fällen kann dann umgehend nach dem Erstkontakt bzw. der Antragsauf-

nahme die „Trägerunabhängige Beratungsstelle“ möglichst noch in der eigenen Häus-

lichkeit beraten und die bedarfsgerechte, mögliche Hilfe ermitteln. Im günstigsten Fall 

wird hierdurch die Heimaufnahme vermieden. 

  

Für die Bürger des Kreises bedeutet das geänderte Verfahren vordergründig einen Mehr-

aufwand, da grundsätzlich wegen der begehrten Hilfe eine Vorsprache bei der Kreisver-

waltung und damit eine mehr oder weniger lange Anfahrt und der damit verbundene Zeit-

aufwand erforderlich wird. Dies ist aber auch zumutbar, da nicht die Pflegebedürftigen 

selbst, sondern vertretungsberechtigte Betreuer oder Bevollmächtigte bei der Kreisver-

waltung vorstellig werden. 
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Daneben erleichtert die Antragsaufnahme durch das später auch sachbearbeitende Perso-

nal wesentlich die aufgrund des Nachrangprinzips der Sozialhilfe erforderliche umfas-

sende Sachverhaltsaufklärung. Zeitraubende Nachfragen und Nachforderungen relevanter 

Unterlagen werden minimiert. Hierdurch wird eine Verkürzung der Verfahrensdauer er-

reicht, die letztlich auch den Pflegeheimen zu Gute kommt.  

 

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erfahren durch die Neuregelungen zu 2. und 3. 

eine deutliche personelle Entlastung, sowohl in der Sachbearbeitung als auch bezüglich des  

Abrechnungsverfahrens mit dem Kreis; für diesen ist aber ein personeller Mehrbedarf zu er-

warten. Die Verwaltung (das Fachamt in Zusammenarbeit mit der Controllerin beim Haupt- 

und Personalamt) prüft derzeit die personellen Konsequenzen der Neuregelungen und mögli-

che Kompensationsmöglichkeiten. Begründet in der nun wegen der räumlichen Nähe schnel-

ler einsetzenden Pflegeberatung und der damit möglichen Steuerung pflegerischer Hilfen 

werden aber auch Einsparungen bei den Hilfeaufwendungen erwartet. 

 

Eine eindeutige Aussage zu den finanziellen Auswirkungen der Änderungen, also zur Höhe 

von Mehrkosten oder Einsparungen, ist nicht möglich, da der personelle Mehrbedarf und die 

ebenfalls zu erwartenden positiven Effekte in der Sachbearbeitung wie auch bei den Aufwen-

dungen für die Hilfe derzeit nicht beziffert werden können. 

 

Der Entwurf der Neufassung der Delegationssatzung und eine Synopse sind der Einladung zur 

Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 31. Januar 2017 als Anlage beige-

fügt. 

 

In der Kreisausschusssitzung am 21.02.2017 sprechen sich sowohl Fraktionsvorsitzende Meu-

rer (Bündnis 90/Die Grünen) als auch Fraktionsvorsitzende Otten (Die Linke) für Beratungs-

stunden in den Kommunen aus. Allgemeine Vertreterin Frau Machat führt hierzu aus, dass 

dies von der Verwaltung nicht zu leisten sei. Allerdings sei eine Pflegeberatung in der eigenen 

Häuslichkeit auch jetzt schon gewährleistet. 

           

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Neufassung der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Heinsberg (De-

legationssatzung) wird beschlossen. 

  

 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0033/2017 

 

Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses 2015 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

05.04.2017 Rechnungsprüfungsausschuss 

02.05.2017 Kreisausschuss 

11.05.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 116 der Gemeindeordnung NRW (GO) hat der Kreis Heinsberg in jedem Haushalts-

jahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Der Gesamtabschluss hat folgende 

Bestandteile: 

 

- Gesamtbilanz, 

- Gesamtergebnisrechnung und 

- Gesamtanhang. 

 

Der Gesamtabschluss ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Dem Gesamtanhang ist 

gemäß § 51 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) eine Kapitalfluss-

rechnung beizufügen. Zudem ist dem Gesamtabschluss gemäß § 117 Abs. 1 GO ein Beteili-

gungsbericht beizufügen. 

 

Der nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften von Kreiskämmerer  

Schmitz aufgestellte Entwurf des Gesamtabschlusses 2015 wurde von Landrat Pusch ohne 

Abweichungen bestätigt.  

 

Gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO) in Verbindung mit § 116 Abs. 1 GO ist der 

Entwurf des Gesamtabschlusses dem Kreistag zuzuleiten. Bevor eine Beschlussfassung über 

die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2015 im Kreistag erfolgen kann, ist dieser gemäß § 

116 Abs. 6 GO vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. 

 

Der Gesamtabschluss hat einen erheblichen Umfang, der mit dem Umfang des Haushaltsplans 

vergleichbar ist. Entsprechend der bisherigen Verfahrensweise wird schon aus wirtschaftli-

chen Gründen auf die Erstellung einer Vielzahl von Exemplaren des Gesamtwerkes und eine 

Versendung mit diesen Erläuterungen verzichtet. In den Anlagen sind daher nur die Entwürfe 

der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung sowie der Kapitalflussrechnung beigefügt. 

Selbstverständlich besteht für alle Kreistagsmitglieder die Möglichkeit, die vollständigen Un-

terlagen beim Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen einzusehen. 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2015 wird zur Kenntnis genommen und dem Rech-

nungsprüfungsausschuss zur weiteren Prüfung zugeleitet. 

  

 



 

Anlage 

 
Gesamtbilanz zum 31.12.2015 
 

Gliederungspunkt Bezeichnung Haushaltsjahr Vorjahr 

AKTIVA 
  

414.665.603,59 € 555.850.653,80 € 

1.        Anlagevermögen 323.253.389,16 € 478.224.314,10 € 

  1.1    Immaterielle Vermögensgegenstände 4.194.976,54 € 5.236.578,43 € 

  1.2    Sachanlagen   

    1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksglei-
che Rechte 

11.227.928,29 € 8.191.722,90 € 

    1.2.2  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 

146.357.848,20 € 159.158.386,95 € 

    1.2.3  Infrastrukturvermögen   

     1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 7.362.955,46 € 7.371.497,55 € 

     1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens 69.865.986,73 € 70.953.150,88 € 

    1.2.3.3 Gleisanlangen mit Streckenausrüstung und 
Sicherungsanlagen 

19.541.706,00 € 18.270.897,00 € 

    1.2.4  Bauten auf fremden Grund und Boden - € - € 

    1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 829.546,57 € 829.546,57 € 

    1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 12.556.239,00 € 158.629.886,83 € 

    1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.536.597,27 € 5.438.291,50 € 

    1.2.8  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.268.019,71 € 4.930.651,69 € 

  1.3    Finanzanlagen    

    1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen - € - € 

    1.3.2  Anteile an assoziierte Unternehmen 18.443.54 € 18.443,54 € 

    1.3.3  Übrige Beteiligungen 24.321.623,84 € 23.968.012,69 € 

    1.3.4  Sondervermögen - € - € 

    1.3.5  Wertpapiere des Anlagevermögens 5.301.015,70 € 5.221.362,34 € 

    1.3.6  Ausleihungen 9.870.502,31 € 10.005.885,23 € 

2.        Umlaufvermögen 75.237.187,25 € 64.107.001,74 € 

  2.1    Vorräte   

    2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 811.816.74 € 826.253,45 € 

    2.1.2  Geleistete Anzahlungen - € - € 

  2.2    Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände 

  

    2.2.1  Forderungen 39.260.636,80 € 21.073.050,56 € 

    2.2.2  Sonstige Vermögensgegenstände 2.408.063,92 € 5.194.296,68 € 

  2.3    Liquide Mittel 32.756.664,79 € 37.013.401,05 € 

3. 
 

       Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

16.175.032,18 € 
 

13.519.337,96 € 
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Gliederungspunkt Bezeichnung Haushaltsjahr Vorjahr 

PASSIVA 414.665.603,59 € 555.850.653,80 € 

1.        Eigenkapital 53.338.617,43 € 151.243.452,22 € 

  1.1    Allgemeine Rücklage 17.832.167,94 € 11.531.776,62 € 

  1.2    Sonderrücklagen - € - € 

  1.3    Ausgleichsrücklage 16.084.162,94 € 21.920.939,99 € 

  1.4    Ergebnisvorträge - € - € 

  1.5    Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag - € - € 

  1.6    Gesamtbilanzgewinn / -verlust - 1.652.864,18 € - 5.567.151,14 € 

  1.7    Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesell-
schafter 
 

21.075.150,73 € 123.357.886,75 € 

2.        Sonderposten 119.384.152,20 € 120.606.610,47 € 

  2.1    Sonderposten für Zuwendungen 104.972.759,35 € 104.842.595,26 € 

  2.2    Sonderposten für Beiträge 5.416.389,00 € 5.175.068,00 € 

  2.3    Sonderposten für den Gebührenausgleich 5.614.638,76 € 7.781.103,67 € 

  2.4    Sonstige Sonderposten 3.380.365,09 € 2.807.843,54 € 

3.        Rückstellungen 179.704.704,14 € 202.368.076,72 € 

  3.1    Pensionsrückstellungen 113.876.260,00 € 111.415.041,00 € 

  3.2    Rückstellungen für Deponien und Altlasten 50.596.448,96 € 50.689.440,52 € 

  3.3    Instandhaltungsrückstellungen 6.327,85 € 37.258,75 € 

  3.4    Steuerrückstellungen 1.858.252,33 € 27.782.322,21 € 

  3.5    Sonstige Rückstellungen 13.367.415,00 € 12.444.014,24 € 

4.        Verbindlichkeiten 52.676.746,98 € 51.961.414,00 € 

  4.1    Anleihen - € - € 

  4.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio-
nen 

15.093.117,45 € 16.911.494,12 € 

  4.3    Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung - € - € 

  4.4    Verbindl. aus Vorgängen,  die Kreditaufnah-
men  
wirtschaftlich gleich kommen 

- € - € 

  4.5    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 

22.583.744,00 € 21.236.425,39 € 

  4.6    Erhaltene Anzahlungen 4.696.959,80 € 4.849.241,17 € 

  4.7    Sonstige Verbindlichkeiten 10.302.925,73 € 8.964.253,32 € 

5.        Passive Rechnungsabgrenzung 9.561.382,84 € 29.671.100,39 € 



 

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015 

     

Gliederung Bezeichnung  Haushaltsjahr Vorjahr 

1  Steuern und ähnliche Abgaben 2.996.538,10 € 2.956.681,57 € 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 196.684.173,38 € 186.065.413,46 € 

3 + Sonstige Transfererträge 11.793.124,95 € 9.885.148,99 € 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.593.174,65 € 26.609.212,82 € 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.779.345,53 € 59.189.045,52 € 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.757.717,50 € 35.543.132,68 € 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.568.462,37 € 12.975.454,56 € 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 365.494,88 € 414.084,71 € 

9 +/- Bestandsveränderungen - € - € 

10 = Ordentliche Gesamterträge 318.538.031,36 € 333.638.174,31 € 

11 - Personalaufwendungen 61.331.802,82 € 56.845.140,98 € 

12 - Versorgungsaufwendungen 9.097.374,36 € 12.903.733,33 € 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.632.105,43 € 40.395.119,42 € 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.910.436,70 € 27.294.843,37 € 

15 - Transferaufwendungen 140.087.328,19 € 131.935.582,13 € 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.351.865,92 € 69.116.637,55 € 

17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen  327.410.913,42 € 338.491.056,78 € 

18 = Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17) - 8.872.882,06 € - 4.852.882,47 € 

19 + Finanzerträge 10.120.672,46 € 2.765.393,59 € 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 685.034,65 € 1.264.660,00 € 

21 = Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.435.637,81 € 1.500.733,59 € 

22 = 
Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 

562.755,75 € - 3.352.148,88 € 

23 + Außerordentliche Erträge 4.394,88 € - € 

24 - Außerordentliche Aufwendungen - € - € 

25 = 
Außerordentliches Gesamtergebnis  
(= Zeilen 23 und 24) 

4.394,88 € - € 

26 = Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 567.150,63 € - 3.352.148,88 € 

27 - 
Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes  
Ergebnis 

2.220.014,81 € 2.215.002,26 € 

28 = Gesamtbilanzgewinn/-verlust -1.652.864,18 € -5.567.151,14 € 



Kapitalflussrechnung zum 31.12.2015 
 

  Zahlungsströme Haushaltsjahr 
 

Vorjahr 

1   Ordentliches Ergebnis 562.755,75 € - 3.352.148,88 € 

2 + Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermö-
gens 

12.635.068,11 € 25.359.722,71 € 

3 - Auflösung von Sonderposten - 9.281.604,66 € - 7.741.344,89 € 

4 - Zuschreibungen auf das Anlagevermögen - € -438.721,75 € 

5 +/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 4.710.009,17 € 23.241,89 € 

6 +/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte 14.400,57 € -91.061,35 € 

7 +/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen - 6.406.482,65 € -3.343.174,74 € 

8 +/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung - 2.655.694,22 € 2.607.763,37 € 

9 +/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 

392.547,36 € 364.882,59 € 

10 +/- Veränderung der Rückstellungen 6.378.675,47 € 5.490.914,24 € 

11 +/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.343.230,85 € 1.571.030,16 € 

12 +/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen - 152.281,37 € -5.664.631,77 € 

13 +/- Veränderung der Sonderposten - 2.166.464,91 € 427.632,06 € 

14 +/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten - 1.963.497,55 € 10.908.007,72 € 

15 +/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstä-
tigkeit zuzuordnen sind 

3.493.283,44 € -4.747.894,22 € 

16 = Cashflow vor außerordentlichen Posten 
(Zeilen 1 bis 15) 

6.903.945,36 € 21.327.733,36 € 

17 + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 4.394,88 € - € 

18 - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - € - € 

19 = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Zeilen 16, 17 und 18) 

6.908.340,24 € 21.327.733,36 € 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - € - € 

21 + Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 40.422,68 € 86.288,03 € 

22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 112.912,72 € 13.762,11 € 

23 + Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonsti-
ger Sonderposten  

10.070.107,12 € 4.778.217,77 € 

24 + Sonstige Investitionseinzahlungen 394.988,75 € 342.332,55 € 

25 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - 103.068,84 € -108.728,24 € 

26 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen - 13.320.831,28 € -16.271.092,77 € 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - 22.538,11 € -3.033.241,27 € 

28 - Sonstige Investitionsauszahlungen -354.991,39 € -228.760,44 € 

29 = Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit 
(Zeilen 20 bis 28) 

- 3.182.998,35 € - 14.421.222,26 € 

30 + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a. - € - € 

31 + Einzahlungen aus Anleihen und Krediten 1.105.401,60 € 612.570,84 € 

32 - Auszahlungen von Dividenden u. a. - € - € 

33 - Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten - 1.083.344,93 € -1.023.025,87 € 

34 - Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.  - 8.004.134,82 € -8.375.046,57 € 

35 = Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit 
(Zeilen 30 bis 34) 

- 7.982.078,15 € -8.785.501,60 € 

36 = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 
(Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35) 

- 4.256.736,26 € - 1.878.990,50 € 

37 +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung 
des Finanzmittelfonds 

- € - € 

38 + Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode) 37.013.401,05 € 38.892.391,55 € 

39 = Finanzmittelfonds (am Ende der Periode) 32.756.664,79 € 37.013.401,05 € 

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0010/2017/1 

 

Maßnahmen zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW im Rahmen des Programms 

"NRW.BANK.Gute Schule 2020" 

 

Beratungsfolge: 

16.02.2017 Schulausschuss 

16.02.2017 Bauausschuss 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ca. 7,6 Mio. €  

(Landesmittel zzgl. Betriebskosten) 

 

Leitbildrelevanz: 3.9 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Wie bereits in der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Schulausschusses am 25.10.2016 be-

richtet, hat der Verwaltungsrat der  NRW.BANK auf Vorschlag der Landesregierung das För-

derprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen 

in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur 

beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von 2 Mrd. €. Nach dem Programm sol-

len in vier Jahrestranchen in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 jährlich 500 Mio. € im 

Rahmen einer 100%igen Förderung jeweils kommunalscharf zur Verfügung gestellt werden. 

Für den Kreis Heinsberg als Schulträger ist ein Kreditkontingent in Höhe von jährlich rd.    

1,9 Mio. €, mithin insgesamt rd. 7,6 Mio. €, vorgesehen. Förderfähig sollen grundsätzlich alle 

Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schul-

geländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in NRW sein. Dazu gehören: 

 

-  die Sanierung und Modernisierung, 

-  der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,  

-  Digitalisierungsmaßnahmen, 

-  Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investiti-

onsvorhabens sind. 

 

Am 15.12.2016 ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 

2020“) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz erhalten die Kommunen vom Land Schulden-

diensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Aus-

baus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in NRW dienen. Die Schul-

dendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Til-

gungsleistungen für Kredite, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 

2020“ aufgenommen werden, gewährt. 
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Vonseiten der Verwaltung werden folgende Maßnahmen in folgender zeitlicher Abfolge prio-

risiert: 

 

Maßnahmen Geschätzte Kosten -€- 

Erweiterung Rurtal-Schule,  

4 Klassen einschl. Nebenräume und  

Sanitär/Pflegetrakt/ Keller 

 

2.206.000,00 

Kreisgymnasium Heinsberg, 

Modernisierung Biologieräume einschl.  

Laboreinrichtung 

 

 250.000,00 

Kreisgymnasium Heinsberg, 

Sanierung Sportplatz im Klevchen 

 

 

 200.000,00 

Berufskolleg Erkelenz, 

Abbau „Hollandbauten“ und Neubau Forum 

einschl. Nebenräume 

 

2.000.000,00 

Berufskollegs in Geilenkirchen, 

Erweiterung Forum um Sanitärtrakt/  

Umkleide/Lager 

 

 550.000,00 

Kreisgymnasium Heinsberg, 

Neubau Forum 

 

 

2.250.000,00 

Summe 7.456.000,00 

 

Bei einer Realisierung dieser Maßnahmen verbleibt auf der Grundlage der Kostenschätzung 

ein Restbetrag in Höhe von rd. 120.000,00 € des Kreditkontingentes. Dieser Restbetrag wird 

zunächst nicht weiter verplant, da im Hinblick auf die derzeitige Konjunkturlage der Bauwirt-

schaft und den Mittelbereitstellungen aus verschiedenen Förderprogrammen ein Anstieg der 

Preissteigerungsraten zu erwarten ist. Sollte diese prognostizierte Preissteigerung eintreffen 

und der verbleibende Restbetrag nicht auskömmlich sein, sind die notwendigen Haushaltsmit-

tel bereitzustellen. Da durch das Landesprogramm bereits veranschlagte Haushaltsmittel ein-

gespart werden, ist eine Finanzierung über Kreismittel für einen evtl. Fehlbetrag denkbar. Zu 

beachten ist, dass die Kostenschätzungen mit Ausnahme der Modernisierung der Biologie-

räume keine Einrichtungskosten beinhalten und darüber hinaus laufende Betriebskosten anfal-

len werden. 

  

Hinsichtlich von Digitalisierungsmaßnahmen, die ebenfalls über das Programm „Gute Schule 

2020“ finanziert werden könnten, ist vorgesehen, ein seitens des Bundes in Aussicht gestelltes 

weiteres Förderprogramm speziell für Digitalisierungsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen 

abzuwarten, um dann etwaige Maßnahmen über dieses Bundesprogramm abzuwickeln.  

 

Mit den Schulleitungen der kreiseigenen Schulen, denen die vorgenannten Maßnahmen vor-

gestellt wurden, konnte bereits Einvernehmen erzielt werden. Die einzelnen Stellungnahmen 

der Schulleitungen sind der Einladung des Schulausschusses und des Bauausschusses als An-

lagen 1 – 3 beigefügt. Ergänzend führt die Verwaltung wie folgt aus: 
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1. Erweiterung der Rurtal-Schule 

 

Auf Vorschlag des Bauausschusses sowie des Schulausschusses und des Kreisausschusses 

hat der Kreistag in seiner Sitzung am 17.11.2016 beschlossen, die Rurtal-Schule des Krei-

ses Heinsberg um vier Klassenräume einschl. der zugehörigen Nebenräume zu erweitern. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die räumliche Situation zu verbessern durch eine Erweiterung 

der Rurtal-Schule um eine Bruttogrundfläche von 1.054 m². 

  

Im Erdgeschoss sind vier Klassenräume einschl. der zugehörigen Nebenräume (Sani-

tärtrakt für Mädchen und Jungen, Waschraum, Pflegebad, Technik und Putzmittelraum 

sowie ein Material- und Hilfsmittelraum für Unterrichtszwecke) vorgesehen. Das Kellerge-

schoss soll ausschließlich zu Lagerzwecken (Archiv Schülerakten, Stuhl- und Bühnenlager 

für die Aula, Verbrauchsmaterial und Lehr- und Hilfsmittel) genutzt werden. Für das Jahr 

2017 ist die Vergabe aller Planungsaufträge vorgesehen. Mit der Baumaßnahme wird im 

Frühjahr 2018 begonnen. Die Fertigstellung ist für den Schuljahresbeginn 2019/2020 ge-

plant. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen der Niederschrift über die Sitzung des 

Kreistages vom 17.11.2016 verwiesen.  

 

2. Kreisgymnasium Heinsberg, Modernisierung Biologieräume einschl. Laboreinrichtung 

 

Die beiden Biologieräume im Trakt 3 des Kreisgymnasiums Heinsberg wurden im Jahr 

1986 mit Errichtung des Gebäudes eingerichtet. Eine Neueinrichtung nach heutigem Stan-

dard bedingt umfangreiche bauliche Maßnahmen. Neben dem Rückbau des aufsteigenden 

Gestühls und der Erneuerung der Raumlufttechnik sind Elektroinstallationsarbeiten, Est-

rich- und Bodenbelagsarbeiten, Trockenbau- und Malerarbeiten, Gas- und Sanitärinstalla-

tionsarbeiten erforderlich. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 durchgeführt. 

 

3. Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung Sportplatz im Klevchen 

 

Die Schulsportanlage im Klevchen wurde im Jahr 1996 teilsaniert. Aufgrund der ungünsti-

gen Bodenverhältnisse und erheblicher Abnutzungserscheinungen ist eine erneute Grund-

sanierung erforderlich. Die Sanierung beinhaltet die Erneuerung des Unterbaues einschl. 

Randeinfassungen auf der 110 m Hürdenstrecke und der Gegengerade; die gesamte Ober-

fläche ist mit einer neuen Kunststoffoberfläche zu beschichten. Für die Aufstellung eines 

genauen Sanierungskonzeptes (bezüglich des Unterbaues) ist es erforderlich, eine boden-

gutachterliche Stellungnahme einzuholen. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 durchge-

führt. 

 

4. Berufskolleg Erkelenz, Abbau Hollandbauten und Neubau Forum einschl. Neben-

räume 

 

Nach dem Abbruch der sog. Hollandbauten ist die Errichtung eines eingeschossigen Ge-

bäudes mit einer Grundfläche von rund 670 m² geplant. Neben einem Veranstaltungsraum 

mit Bühne sind ein Stuhllager, ein Raum für die Haustechnik sowie eine Hausmeister-

werkstatt und Sanitäranlagen vorgesehen. Für das Jahr 2018 ist die Vergabe aller Pla-

nungsaufträge vorgesehen. Mit der Baumaßnahme wird in 2019 begonnen. Die Fertigstel-

lung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.  
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Die in der Stellungnahme der Schulleitung angesprochene zusätzliche Etage mit 4 zusätz-

lichen Klassenräumen ist derzeit seitens der Verwaltung nicht vorgesehen, weil die Lan-

desmittel für diese Maßnahme nicht ausreichen.  

 

5. Berufskollegs in Geilenkirchen, Erweiterung Forum um Sanitärtrakt/Umkleide/Lager 

 

Das Forum der beiden Berufskollegs in Geilenkirchen wurde im Rahmen der baulichen 

Erweiterung der Schulen im Jahre 2006 errichtet. Notwendige Nebenräume wurden bei 

der seinerzeitigen Planung nicht berücksichtigt, daher ist auf einer Grundfläche von rund 

150 m² ein zweigeschossiger Erweiterungsbau mit Teeküche, Umkleide-, Sanitär- und La-

gerräumen geplant. Für das Jahr 2018 ist die Vergabe aller Planungsaufträge vorgesehen. 

Die Baumaßnahme wird 2019 durchgeführt.  

 

Die in der Stellungnahme der Schulleitungen angesprochene Modernisierung der Licht- 

und Bühnentechnik ist derzeit seitens der Verwaltung nicht vorgesehen, weil die Landes-

mittel für diese Maßnahme nicht ausreichen.  

 

6. Kreisgymnasium Heinsberg, Neubau Forum 

 

Für die Errichtung eines Forums für das Kreisgymnasium Heinsberg ist vorgesehen, den 

Trakt 2 im Bereich zwischen dem Hauptgebäude und der Sporthalle auf einer Grundfläche 

von 760 m² eingeschossig zu überbauen. Geplant ist ein Veranstaltungsraum mit Bühne 

und Stuhllager. Für das Jahr 2019 ist die Vergabe aller Planungsaufträge vorgesehen. Mit 

der Baumaßnahme soll zum Ende des Jahres 2019 begonnen werden. Die Fertigstellung 

ist für das Jahr 2021 vorgesehen. 

 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die vorgenannten baulichen Maßnahmen zur Stärkung der   

Schulinfrastruktur auf der Basis der von der Verwaltung priorisierten zeitlichen Reihenfolge 

und dargelegten Planungen durchzuführen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die baulichen Maßnahmen zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW im Rahmen des Pro-

gramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ an der Rurtal-Schule, dem Kreisgymnasium, dem 

Berufskolleg Erkelenz und den Berufskollegs in Geilenkirchen werden auf der Basis der von 

der Verwaltung priorisierten zeitlichen Reihenfolge und dargelegten Planungen durchgeführt.    

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0020/2017 

 

Projektaufruf "Erlebnis.NRW - Tourismuswirtschaft stärken; hier: Ziel2-

Förderprojekt "Raderlebnis RUR" 

 

Beratungsfolge: 

08.09.2015 Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja (ca. 130.000 € von 2017-2019) 

 

Leitbildrelevanz: 3.1 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Der RurUfer-Radweg (RUR), der auf 150 km die Kreise Düren und Heinsberg sowie die 

StädteRegion Aachen verbindet, bietet gute Voraussetzungen, um dem touristischen Nachfra-

gesegment „Flussradeln“ gerecht zu werden. Dazu bedarf es einer Inwertsetzung der bereits 

vorhandenen Strukturen, vor allem aber soll über innovative Inszenierungskonzepte der 

Mehrwert, den die Region durch die Vielfalt im Hinblick auf Naturräume, gemeinsame histo-

rische Wurzeln, Industriegeschichte und Erlebnisfaktoren bietet, erlebbar gemacht werden. 

Entlang der gesamten Strecke der Rur sollen diese Themen aufgegriffen und in Erlebnisorten 

sowie Rastplätzen den Gästen zugänglich gemacht werden. Dabei stehen die Schaffung von 

attraktiven Aufenthaltsqualitäten sowie die Verbesserung der Infrastruktur im Fokus, verbun-

den mit dem Ziel, die Wertschöpfung in der Region zu erhöhen und damit die Wirtschaftsun-

ternehmen (KMU) vor Ort zu stärken.  

 

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr am 

08.09.2015 damit beauftragt, gemeinsam mit dem Kreis Düren und der StädteRegion Aachen 

im Wettbewerbsverfahren mit der konkreten Antragstellung zum o.g. Förderprojekt zu begin-

nen. In einem zweistufigen Antragsverfahren wurde am 29.04.2016 ein Förderantrag bei der 

Bezirksregierung Köln eingereicht. Grundlage für die Förderung im Rahmen des Projek-

taufrufes „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ ist das Operationelle Programm 

(OP) EFRE NRW 2014 – 2020. Der Projektaufruf des Landes NRW wird vom Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Industrie und Handwerk in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz durchgeführt. Ziel des 

gemeinsamen Förderantrags mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 4.702.000 Euro ist die 

Aufwertung und Inszenierung des RurUfer-Radweges.  

 

Die Bezirksregierung Köln als Fördermittelgeber hat im Rahmen der Antragsentwicklung 

nachdrücklich dafür geworben, dass als Empfänger der Zuwendung für das Projekt nur eine 

juristische Person auftritt. Vor diesem Hintergrund wurde der zunächst seitens der Kreise 

Heinsberg und Düren sowie der StädteRegion Aachen gemeinsam eingereichte Förderantrag 

auf nachdrücklichem Wunsch der Bezirksregierung Köln dahingehend angepasst, dass der 

Grünmetropole e.V. im Rahmen des Antrags als alleiniger Antragssteller auftritt, um das Pro-
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jekt über einen zentralen Ansprechpartner abzuwickeln. Zu diesem Zweck trat der Kreis 

Heinsberg dem Grünmetropole e.V. am 01.07.2016 bei. Hierzu wird auf den Beschluss des 

Kreistages in seiner Sitzung vom 30.06.2016 (TOP 3) verwiesen. 

 

Aus der seitens der Bezirksregierung gewünschten Projektkonstellation heraus ergab sich die 

Notwendigkeit einer umsatzsteuerlichen Betrachtung des Projektes, um auszuschließen, dass 

das Projekt der Umsatzsteuer unterliegt. Die unter Mitwirkung des seitens des Grünmetropole 

e.V. beauftragten Steuerberaters erfolgte steuerliche Prüfung des Projektes kam zu dem Er-

gebnis, dass der Verein keine Dienstleistung für die finanzierenden Mitglieder StädteRegion 

Aachen,  Kreis Düren und Kreis Heinsberg erbringt, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

 Der Ausbau der Infrastruktur erfolgt nicht auf Flächen im Eigentum von StädteRegion 

Aachen, Kreis Düren und Kreis Heinsberg. 

 Die Einstellung des über das Projekt geförderten Personals erfolgt direkt durch den 

Grünmetropole e.V. und nicht über eine Abordnung von Personal der Vereinsmitglie-

der. 

Sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt werden, ist die Umsetzung des Projektes 

durch den Grünmetropole e.V. somit nicht umsatzsteuerpflichtig. Die entwickelte Stellung-

nahme wurde seitens der StädteRegion an den zuständigen Mitarbeiter beim Finanzamt 

Aachen zur abschließenden Prüfung übermittelt. Nach Mitteilung der StädteRegion Aachen, 

zuletzt am 17.11.2016, wurde Einvernehmen signalisiert.  

 

Vor dem Hintergrund, dass alle Bauaufträge im Rahmen der Projektumsetzung durch den 

Grünmetropole e.V. erfolgen, sollen die Unterhaltsvereinbarungen zwischen dem Verein und 

der jeweiligen Kommune (Hückelhoven, Heinsberg und Wassenberg) abgeschlossen werden. 

Die Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht wird in diesem Zusammen-

hang mittels Einzelvereinbarungen an die jeweiligen Kommunen weitergegeben. Die be-

troffenen Kommunen wurden bereits informiert und stehen dem positiv gegenüber. Die dies-

bezüglichen Vereinbarungen werden derzeit seitens der Verwaltung vorbereitet.  

 

Des Weiteren wurden drei halbe Personalstellen für die bautechnische und touristische Pro-

jektbegleitung sowie eine halbe Stelle für die Projektabwicklung/-koordination zur Förderung 

beantragt. Aufgrund der Umsatzsteuerproblematik soll eine Einstellung dieser Stellen über 

den Grünmetropole e.V. erfolgen. Vor diesem Hintergrund werden die insgesamt vier geför-

derten halben Stellen für die Projektkoordination und Projektbegleitung direkt beim Verein 

eingerichtet und der nicht geförderte Personalkostenanteil (20 %) über einen Zuschuss der 

Projektpartner an den Grünmetropole e.V. gedeckt.  

 

Die Finanzausstattung des Vereins für das Projekt erfolgt insbesondere über eine Vorfinanzie-

rung durch die Vereinsmitglieder Kreis Heinsberg, Kreis Düren und StädteRegion Aachen. 

Dieses Finanzierungsmodell wurde durch die StädteRegion Aachen unter Mitwirkung einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erarbeitet. Die Höhe der Vorfinanzierung entspricht der För-

dersumme (ca. 80%) der jeweiligen Maßnahmebausteine der drei Gebietskörperschaften. Sie 

wird dem Verein in Tranchen zur Verfügung gestellt und sukzessive nach Abrechnung mit 

dem Fördermittelgeber wieder an die o.g. Vereinsmitglieder zurückgezahlt. Über die Vorfi-

nanzierung wird die im Rahmen der Projektumsetzung notwendige Liquidität des Vereins 

Grünmetropole e.V. gewährleistet. Die finanzielle Ausstattung des Grünmetropole e.V. er-

folgt durch eine Vorfinanzierung i.H. der Fördersumme von 517.426 € für die Haushaltsjahre 

2017 – 2019. Die Mittel hierfür wurden beim Abrechnungsobjekt 13030100 „Raderlebnis 

RUR“ ergebnisneutral eingeplant, da es sich lediglich um eine Vorleistung handelt. 
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Zur Absicherung des Grünmetropole e.V. durch eine Ausfallbürgschaft ist ein Beratungspunkt 

für die nicht-öffentliche Sitzung vorgesehen. 

 

Da ebenfalls ein Eigenanteil (ca. 20%) zur Umsetzung des Projektes bei der Grünmetropole 

e.V. einzuplanen ist, wird dieser Betrag dem Verein als Zuschuss in Höhe der jeweiligen An-

teile der Vereinsmitglieder bereitgestellt. Diese Abwicklung erfolgt in gleicher Weise von der 

StädteRegion Aachen und dem Kreis Düren. Die Höhe der Eigenmittel, die seitens der drei 

Projektpartner im Rahmen ihrer Vereinsmitgliedschaft dem Grünmetropole e.V. in Form ei-

nes Zuschusses zur Verfügung gestellt werden müssen, beträgt für den Kreis Heinsberg 

129.365 Euro. Diese Beträge sind grundsätzlich nicht rückzahlbar, da sie dem Fördergeber als 

Eigenmittel im Projekt nachgewiesen werden müssen und für die Projektumsetzung benötigt 

werden. 

 

Kostenübersicht Gesamtprojekt Raderlebnis RUR 

Partner Maßnahmenkosten  Förderung Eigenanteil 

StädteRegion Aachen 2.474.404 €  1.965.489 €  508.915 €  

Kreis Düren 1.580.814 €  1.261.177 €  319.638 €  

Kreis Heinsberg 646.782 €  517.426 €  129.356 €  

Gesamt 4.702.000 €  3.744.091 €  957.909 €  

 

 
   

Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen für den Kreis Heinsberg entspricht dem nach-

folgenden Sachverhalt, verteilt auf die Haushaltsjahre 2017 - 2019. Es wurden für die Jahre 

2017-2019 folgende Beträge eingeplant: 42 T€ (2017), 63 T€ (2018) und 27 T€ (2019). 

 

Kostenübersicht für den Kreis Heinsberg 

Kategorie Maßnahmenkosten  Förderung Eigenanteil 

Infrastruktur 353.800 €  283.040 €  70.760 €  

Gemeinschaftskosten 292.982 €  234.386 €  58.596 €  

Gesamtkosten 646.782 €  517.426 €  129.356 €  

    
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Vorbehaltlich der Bewilligung des Projektes durch die Bezirksregierung Köln wird die Auf-

gabe der Umsetzung des Förderantrags Raderlebnis RUR dem Verein Grünmetropole e.V. 

übertragen.  

 

Der Kreis Heinsberg verpflichtet sich, nach Vorliegen der Bewilligung den Grünmetropole 

e.V. in Höhe des für den Kreis Heinsberg anteiligen Projektbeitrages von 646.782 Euro 

(517.426 € als Vorfinanzierung und 129.356 € als Zuschuss) im Zeitraum 2017-2019 finanzi-

ell auszustatten und abzusichern, sodass der Verein zur Erfüllung der gegenwärtigen und 

künftigen Verbindlichkeiten des Projekts fristgerecht imstande ist. 

 

Der Kreis Heinsberg gewährt im Rahmen der Projektumsetzung einen Kredit i.H.v. 571.426 

Euro an den Grünmetropole e.V., der sukzessive in Anspruch genommen wird und kontinu-

ierlich nach Erhalt der Fördermittel an den Kreis Heinsberg zurückgezahlt werden muss. 

 

Der Kreistag Heinsberg beauftragt die Verwaltung, einen entsprechenden Vertrag über die 

Vorfinanzierung mit dem Grünmetropole e.V. auszuarbeiten und abzuschließen. 
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Der Kreis Heinsberg stellt der Grünmetropole e.V. für die Umsetzung der Maßnahmen im 

Rahmen des Förderprojekts „Raderlebnis RUR“ einen Zuschuss i.H. des Eigenanteils von 

129.356 Euro zur Verfügung. 

 

Der Kreis Heinsberg stimmt einer Verpflichtung zur Finanzierung des Projekts über den 

Grünmetropole e.V. nach Vorliegen der Bewilligung an den Verein zu.  
 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0016/2017 

 

Beitritt des Kreises Heinsberg zum Metropolregion Rheinland e.V. 

 

Beratungsfolge: 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: 22.000,00 € jährlich 

 

Leitbildrelevanz: 4.2 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Der Kreisausschuss hat sich in seiner Sitzung am 13.12.2016 mit dem Thema „Gründung ei-

nes Metropolregion Rheinland e. V.“ befasst. Auf die Niederschrift wird verwiesen. 
 

Die in der Sitzungsvorlage sowie in der Kreisausschusssitzung formulierten Forderungen und 

Hinweise wurden Frau Regierungspräsidentin Walsken mit Schreiben des Landrates vom 

14.12.2016 mit der Bitte um Berücksichtigung im weiteren „Formatierungsprozess“ mitge-

teilt. 
 

Am 12.01.2017 fand in Köln eine Vollversammlung der potentiellen Mitgliedskörperschaften 

eines MRR e.V. unter Teilnahme von Herrn Landrat Pusch sowie weiteren Vertretern des 

Kreises Heinsberg statt. Die Niederschrift über die Vollversammlung ist der Sitzungsvorlage 

als Anlage 1 beigefügt. 
 

Auf der Grundlage der Beratungen in der Vollversammlung wurde der Satzungsentwurf über-

arbeitet. Dieser Entwurf (Stand: 12.01.2017) ist den  Erläuterungen als  Anlage 2 beigefügt. 

Die vom Kreis Heinsberg erhobenen Forderungen wurden nur insoweit berücksichtigt, als in 

der Präambel des Satzungsentwurfs eine Evaluation, und zwar nach 3 Jahren, vorgesehen ist. 

Darüber hinaus sieht das Arbeitsprogramm, welches den Erläuterungen als Anlage 3 beige-

fügt ist, vor, dass „Doppelstrukturen“ vermieden werden sollen. Auch dies war eine Forde-

rung des Kreises Heinsberg aus dem Kreisausschussbeschluss vom 13.12.2016. 
  
Der Forderung nach einem einwohnerbezogenen Mitgliedsbeitrag sowie einer Abschätzung 

des künftigen Personal- und Finanzbedarfs wurde hingegen ebensowenig Rechnung getragen 

wie der nach einer stärkeren Rolle des Region Aachen Zweckverbandes. Dieser soll insofern 

einen „Gaststatus“ erhalten. 
 

Im Rahmen der Überarbeitung der Satzung wurde darüber hinaus der vielfach geäußerte 

Wunsch nach einer stärkeren Beteiligung und besseren Information aufgegriffen. Zu diesem 

Zweck sollen die Mitgliedskörperschaften nunmehr 6 Vertreterinnen bzw. Vertreter in die 

Mitgliederversammlung entsenden können, wovon ein Vertreter/eine Vertreterin der/die je-

weilige Hauptverwaltungsbeamte/in ist. Weiterhin sollen dem Vereinsvorstand nunmehr 8 

politische Vertreterinnen und Vertreter aus den Räten und Kreistagen bzw. der Städteregion 

angehören. Die operative Arbeitsfähigkeit soll durch einen geschäftsführenden Vorstand si-

chergestellt werden. 
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Darüber hinaus soll die Partizipation des Landschaftsverbandes Rheinland an der Arbeit des 

Vereins gestärkt werden. Dem Lenkungskreis, der durch den Vereinsvorstand eingesetzt wird, 

werden daher 4 Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland angehören.  
 

Schließlich hat sich die Vollversammlung der Metropolregion Rheinland mehrheitlich dafür 

ausgesprochen, dass der Kreis Wesel und die Stadt Duisburg ebenfalls zu den Gründungsmit-

gliedern zählen sollen und nicht lediglich einen Gaststatus erhalten werden. 
 

Nach den durchgeführten Beratungen und Gesprächen ist davon auszugehen, dass alle im Sat-

zungsentwurf genannten Institutionen und Körperschaften den Gründungsprozess unterstützen 

und ihren Beitritt erklären werden. 
 

Eine Übersicht über den organisatorischen Aufbau (Stand: 12.01.2017) ist den Erläuterungen 

als Anlage 4 beigefügt. 
 

Da die Gründungsversammlung bereits am 20.02.2017 stattfinden wird und der Kreis Heins-

berg aufgrund der Sitzungsterminierung insofern formal nicht als Gründungsmitglied auftre-

ten kann, hat Herr Landrat Pusch im Rahmen eines „Letter of intent“ vom 01.02.2017 gegen-

über Frau Regierungspräsidentin Walsken erklärt, dass der Kreis Heinsberg – vorbehaltlich 

einer entsprechenden positiven Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises 

Heinsberg – dem Verein beitritt. 
 

Als Vereinsmitglied entstehen dem Kreis Heinsberg derzeit Kosten in Höhe von 22.000,00 €. 

Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2017 eingeplant (Produktgruppe 1501, Wirt-

schafts- und Strukturförderung). 
 

Die Vertreter/innen des Kreises Heinsberg für die Mitgliederversammlung sind von den Frak-

tionen zu benennen. 

 

Der Kreistag hat zunächst die Möglichkeit, sich zur Entsendung der Vertreter/innen auf einen 

einheitlichen Wahlvorschlag zu verständigen. Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht 

zustande, so wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. 

 

Folgende Vorschläge zur Besetzung der Mitgliederversammlung des Metropolregion Rhein-

land e.V. wurden unterbreitet: 

 

 Mitglied Vertreter/in 

 Landrat Pusch Allgemeine Vertreterin Machat 

CDU Reyans, Norbert Schlößer, Harald 

CDU Dr. Kehren, Hanno Dr. Schmitz, Ferdinand 

CDU Jansen, Franz-Michael Thelen, Josef 

SPD Derichs, Ralf Tholen, Heinz-Theo 

Bündnis 90/Die Grünen Meurer, Maria Tillmanns, Sofia 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Kreis Heinsberg tritt dem Metropolregion Rheinland e.V. auf der Grundlage des vor-

liegenden Satzungsentwurfes bei. 
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2. In die Mitgliederversammlung werden neben dem Landrat bzw. in dessen Vertretung die 

Allgemeine Vertreterin die oben vorgeschlagenen Kreistagsmitglieder entsandt. 

 

  

 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0023/2017 

 

Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW gemäß § 5 GeschO 

betr. Ausscheiden des Kreises Heinsberg aus der AGIT 

 

Beratungsfolge: 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten Antrag der 

Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW vom 07.02.2017 verwiesen.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0015/2017 

 

Gemeinsames Strategiepapier des Region Aachen - Zweckverband und der AGIT mbH 

zur nachhaltigen Strukturentwicklung der Region Aachen 

 

Beratungsfolge: 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: Ja, siehe Anlage 

 

Leitbildrelevanz: 4.2 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

In der Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 9. Dezember 2016 wurde der folgende 

Beschluss einstimmig gefasst: 

 

„Die Zweckverbandsversammlung beschließt, das „Gemeinsame Strategiepapier des Region 

Aachen – Zweckverband  und der AGIT mbH zur nachhaltigen Strukturentwicklung der Re-

gion Aachen“ zur Beratung an die Gremien der Gebietskörperschaften weiterzuleiten.“ 

 

Dieses Strategiepapier ist der Einladung zur Sitzung des Kreisausschusses beigefügt. 

 

Seitens des Zweckverbandes ist vorgesehen, in der nächsten Zweckverbandsversammlung am 

30. März 2017 dieses Papier gesamtregional zu diskutieren und dann, wenn möglich, einen 

Beschluss für die Region zu fassen. 

 

Es ist bereits jetzt schon absehbar, dass dieser Termin wohl regionsweit nicht eingehalten 

werden kann. 

 

Insofern wird auch mit Blick auf den Antrag zum Ausscheiden aus der AGIT (siehe TOP 6 

der Kreisausschusssitzung) vorgeschlagen, den Beschluss zum Strategiepapier erst nach vor-

herigen Beratungen in den Fraktionen in der Sitzung des Kreistages vom 11.05.2017 herbei-

zuführen. 

 

Der Kreisausschuss am 21.02.2017 hat sich darauf verständigt, die Beratung und Entschei-

dung über das Gemeinsame Strategiepapier des Region Aachen-Zweckverband und der AGIT 

mbH zur nachhaltigen Strukturentwicklung der Region Aachen auf die Kreistagssitzung am 

11.05.2017 zu verschieben.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0018/2017 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemäß § 5 GeschO betr. Einrichtung einer 

Arbeitsgruppe "Leitbild des Kreises" 

 

Beratungsfolge: 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten Antrag der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.01.2017 verwiesen. 

 

Nach Diskussion über die zeitliche Abfolge, den Inhalt und über die Einbringung neuer The-

menfelder schlägt Landrat Pusch vor, eine inhaltliche Klärung in den Fraktionen herbeizufüh-

ren und im Rahmen einer Fraktionsvorsitzendenrunde Einzelheiten der Fortschreibung auf der 

Grundlage des bisherigen Konzeptes abzustimmen. Sodann formuliert er den Beschlussvor-

schlag. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Das Leitbild des Kreises Heinsberg wird fortgeschrieben. Die Fraktionen sind aufgerufen, 

wichtige Themen für die Erstellung intern abzustimmen, damit zeitlich nach den Sommerferi-

en 2017 die inhaltliche Konzeption beginnen kann.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0019/2017 

 

Antrag der Fraktionen Die Linke und FDP gemäß § 5 GeschO betr. Sachstandsbericht 

"Koordinierungsplattform (über)regionale Angelegenheiten" 

 

Beratungsfolge: 

21.02.2017 Kreisausschuss 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Kreisausschusssitzung als Anlage beigefügten Antrag der 

Fraktionen Die Linke und FDP vom 17.12.2016 verwiesen. 

 

Der Kreisausschuss folgt dem Vorschlag von Fraktionsvorsitzendem Reyans (CDU), allen 

Fraktionen einen Gaststatus einzuräumen.   
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0026/2017 

 

Antrag der Fraktion AfD gemäß § 5 GeschO betr. Resolution des Kreistages Heinsberg 

zum Rückkehrmanagement für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Sitzung des Kreistages als Anlage beigefügten Antrag der 

Fraktion AfD vom 12.02.2017 verwiesen.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0031/2017 

 

Antrag der Fraktion Die Linke gemäß § 5 GeschO betr. "Preissenkung für das 

Mobilticket" 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Sitzung des Kreistages als Anlage beigefügten Antrag der 

Fraktion Die Linke vom 16.02.2017 verwiesen.  
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Fraktion DIE LiNKE im Kreistag Heinsberg 1 von 2 
Fraktionsvorsitzende 
Silke Otten 

Stv. Fraktionsvorsitzender 
Ullrich Wiehagen 

Kreissparkasse Heinsberg 
140 196 7037 BLZ 312 512 20 

       Valkenburger Straße 45 
D-52525 Heinsberg 

 

DIE LiNKE im Kreistag Heinsberg *  52523 Heinsberg 
linksfraktion@kreis-heinsberg.de 

Kreishaus 
Valkenburgerstraße 45 

52525 Heinsberg 
 

+49 02452 13-1760 
 

Fraktionen im Kreistag zur Kenntnis 
 

 

Herrn Landrat 

Stefan Pusch 

Im Hause 

          Heinsberg, 16. Februar 2017 

Antrag gem. § 5 der GeschO zur Beratung in der nächsten Kreisausschuss-/Kreistagssitzung 
– Preissenkung für das Mobilticket 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

Beschlussvorschlag 

Der Kreistag möge beschließen: Die West wird aufgefordert beim AVV darauf hinzuwirken, dass 

1. Bei der nächsten Festsetzung der Ticketpreise den Preis für das Mobilticket auf 20 Euro zu 
senken. 
 

2. Den Preis für das Mobilticket innerhalb der nächsten 4 Jahre schrittweise auf 15 Euro zu 
senken. 
 

3. Die Kundenkarte, die für den Kauf einen Mobiltickets notwendig ist, automatisch an alle 
Empfänger*Innen von Arbeitslosengeld II zu versenden.  
 

Begründung 

Im Rahmen der jährlichen Erhöhung der Ticketpreise, wurde Anfang dieses Jahres auch der Preis 
für das Mobilticket von 20 Euro auf 22 Euro erhöht. Das Mobilticket richtet sich an Personen, die auf 
Leistung der sozialen Mindestsicherung angewiesen sind.  
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Fraktion DIE LiNKE im Kreistag Heinsberg 2 von 2 
Fraktionsvorsitzende 
Silke Otten 

Stv. Fraktionsvorsitzender 
Ullrich Wiehagen 

Kreissparkasse Heinsberg 
140 196 7037 BLZ 312 512 20 

       Valkenburger Straße 45 
D-52525 Heinsberg 

 

Im aktuellen Hartz IV Regelsatz sind aktuell 25,77 Euro für Verkehr vorgesehen. Durch die 
Erhöhung des Preises bleiben nach Abzug der 22 Euro noch 3,77 Euro übrig, die nicht einmal dazu 
reichen in eine nächste größere Stadt zu kommen. Es ist ohnehin schon schwer, als Hartz IV 
Empfänger mit einem Regelsatz von 409 Euro monatlich seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und 
damit auch am öffentlichen Leben teilzunehmen. 

Deshalb appelliere ich an dieser Stelle an Sie, Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein 
Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit zu setzen und diesen Antrag zu unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Fraktion DIE LINKE im Kreis Heinsberg 

Silke Otten 

Silke Otten 

Fraktionsvorsitzende  
 

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0032/2017 

 

Antrag der Fraktion SPD gemäß § 5 GeschO betr. "Controlling" 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Sitzung des Kreistages  als Anlage beigefügten Antrag der 

Fraktion SPD vom 16.02.2017 verwiesen.  
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Vorsitzender: 

Ralf Derichs 

Theodor-Heuss-Str. 21 

41812 Erkelenz 

 

Stellv. Vorsitzende: 

Andrea Reh 

Selfkantstr. 15 

52538 Gangelt 

 

 

Kassierer: 

Hans-Jürgen Plein 

Dürener Str. 88 

52511 Geilenkirchen 

Stellv. Landrat 

Heinz-Theo Tholen 

Ahornstr. 12 

52525 Waldfeucht 

Geschäftsführerin:  

Annalena Rönsberg  

Geschäftszeiten: 

Mo 09.00 – 14.00 Uhr 

Mi  09.00 – 17:00 Uhr 

Do 13:00 – 17:00 Uhr 

Fr  09:00 – 12:00 Uhr 

 

 

 

SPD-Fraktion im Kreistag Heinsberg 

Valkenburger Str. 45 

52525 Heinsberg 

 

Fon: (02452) 13-1720 

Fax: (02452) 13-1725 

spd-fraktion@kreis-heinsberg.de 

www.spd-kreis-heinsberg.de 

 

Kreissparkasse Heinsberg 

IBAN: DE42312512200002008688 

BIC: WELADED1ERK 

 

SPD-Kreistagsfraktion Valkenburger Str. 45 52525 Heinsberg 

Herrn 
Landrat 
Stephan Pusch 
Im Hause 
 

 

 

 

 

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 

Fraktion im Kreistag  Heinsberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heinsberg, den 16.02.2017  

den anderen Fraktionen im Kreistag z.K.  

 

Antrag gemäß § 5 der Geschäftsordnung für die Sitzung des Kreistages am 02.03.2017  

 

Sehr geehrter Herr Pusch,  

der in der Kreistagssitzung am 05.07.2012 mehrheitlich beschlossene Antrag von CDU und FDP 

zur Einführung eines Controllings sah eine Reduzierung der Mitarbeiterkapazität in den 

folgenden 5 Jahren um mindestens 5 Prozent vor. Der Beschluss sah darüber hinaus vor, für den 

Fall einer wesentlichen Änderung der Geschäftsgrundlage, insbesondere bei einer Änderung der 

Aufgaben der Kreisverwaltung, die Zielgröße anzupassen. Die diesbezügliche Beratung im 

Kreistag solle auf Grundlage eines Vorschlags des Rechnungsprüfungsausschusses und nach 

Befassung im Finanzausschuss erfolgen.  

Die seit diesem Beschluss beschlossenen Haushalte führten nicht zu einer Reduzierung sondern 

jeweils zu einer Erhöhung der Mitarbeiterkapazität. Begründet wurde dies auch mit zusätzlichen 

Aufgaben, die der Kreis zu übernehmen habe.  

 

Daher beantragt die SPD-Fraktion zur Sitzung des Kreistages am 02. März 2017:  

Der Kreistag möge beschließen:  

Die Verwaltung wird aufgefordert, unter Beteiligung der Controllerin einen Vorschlag 

für eine neue Zielgröße zu erarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie 

dem Finanzausschuss zur Befassung und Weiterleitung an den Kreistag vorzulegen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

     
Ralf Derichs      Annalena Rönsberg 
- Fraktionsvorsitzender -    - Fraktionsgeschäftsführerin - 
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0027/2017 

 

Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Zuwendungen für Fraktionen 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf die der Einladung zur Sitzung des Kreistages als Anlage beigefügte Anfrage der 

Fraktion Die Linke vom 23.01.2017 verwiesen. 

 

 

 

TOP Ö  15TOP Ö  15





DIILiNKE.

Ullrich Wiehagen
Stel/v. Fraktionsvorsitzender
Kreistagsfraktion He insberg

Freiheiderstrasse 93
41844 Wegberg
Tel.: 015234346273
ullrichwiehagen(Q{live.de

An den Landrat
des Kreises Heinsberg .
Herrn Stephan Pusch
Valkenburgerstraße 45

52525 Heinsberg

23-01-2017

Anfrage gern. § 12 der Geschäftsordnung

Sehr geehrter Herr Landrat,
mit Schreiben vom 5-11-2015 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales in NRW die

._~"'""••",.'~ "" ,~~~e~ .•~~~!~~i~~~l~~~,~~~~~~",~~!",~ln~!:~.~~~..§.rl~~~~~lic~",~~~l.~~~~Il~~!!,~m~'ff,.n, ••,."._••••
Fraktlonen mformiert Und diese gebeten, die Kommunen entsprechend zu informieren. Am 22-9- .
2015 hatte der Landtag von NRW die Landesregierung gebeten, die Neufassung des Erlasses zügig
in Kraft zu setzen.

Mit Schreiben vom 12-11-2015 hat Innenminister Ralf Jäger den zuständigen Landtagsausschüssen
den überarbeiteten Erlass zugeleitet.

In 2.1.4 des Erlasses ist geregelt, dass aus den Mitteln auch die Mitgliedschaft in einer
kommunalpolitischen Vereinigung finanziert werden muss, ebenso externe Beratungsleistungen im
angemessenen Umfang.

2.2.des Erlasses regelt die erweiterte Mindestausstattung. Bei der Bemessung spielt unter anderem
auch die Größe der Gebietskörperschaft eine Rolle.

2.2.2.regelt die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen. So sind u.a. Mittel für Presskonferenzen incl.
Bewirtungskosten zur Verfügung zu stellen, ebenso eigene Publikationen, Internetauftritt und
soziale Medien.

2-3.1. regelt die Fortbildung der Fraktionsmitglieder, so u.a. Teilnahme an Tagungen und Seminaren
fachlicher Art.

4.regelt die Höhe der Fraktionszuwendungen. Zwar stellt der Erlass die Höhe in das Ermessen der
Vertretung, allerdings mit der Einschränkung, dass die Fraktionen auch in die Lage versetzt werden
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müssen, die unter 2.1 und 2.2. genannte Mindestausstattung auch finanzieren zu können.
So ist in der Folge bestimmt, dass "zur fehlerfreien Ermittlung Ausübung des Ermessens" den
Bedarf zu ermitteln "undfestzulegen in welchem Umfang, in welchem Umfang er abgedeckt
werden soll" Es wird auf die weiteren Bestimmungen des Erlasses, hinsichtlich der
Bedarfsermittl ungen verwiesen.

Unter 5. lesen wir: "Für die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist ein Maßstab zu
wählen, der dem Bedarf der Fraktionen gerecht wird und dem.Gebot der Chancengleicheit
Rechnung trägt." .... Weiter:"Als Maßstab für die Verteilung der Haushaltsmittel ist die
Fraktionsstärke sachgerecht. Eine rein proportionale Mittelverteilung ist jedoch nicht zulässig, da
jeder Fraktion ein gewisser Sockelbedarf entsteht, der kleiner Fraktionen bei einer proportionalen
Mittelverteilung ungleich stärker beschweren würde." (BverwG. 5.7.2012 AZ: 8C22/11).

Fragen: .
1) Wann wurde dieser Erlass im Kreis Heinsberg umgesezt ?
2) Wie hoch ist der Sockel betrag für die Fraktionen?
3) Wann ist die unter Punkt 4 vorgeschriebene Ermittlung der Bedarfe nach in Kraft treten des

Erlasses erfolgt?
4) Wie genau ist die Bedarfsermittlung erfolgt und durch wen ist sie erfolgt?

I

I

Ich bitte-um Beantwortung der Anfrage in der nächsten Kreistagsitzung.

Für die Beantwortung danke ich Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüen

Mitglied: Kreisausschuss Gesundheit und Soziales
Beirat Jobcenter
Kommunale Gesundheitskonferenz

Fraktionsbüro: Kreishaus Valkenburgerstrasse 45 52525 Heinsberg Zimmer 123 I Stock
Sprechzeiten: Jeden Donnerstag nach telefonischer Vereinbarung



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0028/2017 

 

Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Beschaffung und Verteilung 

von Jodtabletten 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf die der Einladung zur Sitzung des Kreistages als Anlage beigefügte Anfrage der 

Fraktion Die Linke vom 18.01.2017 verwiesen.  
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DIE LiIlKE. i

i------,
Freiheiderstrasse 93
41844 Wegberg

Ullricb Wiebagen
Stellv. Fraktionsvorsitzender
Kreistagsfraktion Heinsberg

Tel.: 015234346273
ullrichwiehagen@,live.de

An den Herrn Landrat
des Kreises Heinsberg
Valkenburgerstrasse 45
52525 Heinsberg

18 Januar 2017

Anfrage gern. § 12 der Geschäftsordung

S-ehrgeehrter Herr Landrat,
in einer der letzten Kreistagsitzungen berichteten Sie über die Beschaffung von Jodtabletten die
zum Schutz der Bevölkerung des Kreises im Falle eines Atomunfalls Z.B. im AKW Tihange zum
Einsatz kommen sotten.

Nach einer hier vorliegenden Schätzung könnte eine entsprechende radioaktive Wolke aus Tihange
bei entsprechenden Windverhältnissen den Kreis Heinsberg bereits nach ca, 2 bis 2 % Stunden
erreichen. Anbei überreiche ich ein Informationsblatt der "Internationale Ärzte für die Verhütung
eines Atomkrieges - Ärzte in sozialer Verantwortung." Hiernach wäre die Einnahme von
Kaliumjodidtabletten 3 Stunden vor dem Einatmen von radioaktiven Partikel sinnvoll, damit die
Tabletten ihre beste Wirkung erzielen können.

Frage: Auf welche Weise kommt die Bevölkerung im Ernstfall die auf Kreisebene beschafften
-Kaliumjodidtabletten und wie ist sicher gestellt, dass die Tabletten die Bevölkerung noch vor dem
Eintreffen der radioaktiven Partikel erreicht. Wer übemirnmt die Verteilung der Tabletten?

Nach hier vorliegenden Informationen ist der Preis für Kaliumjodidtabletten-von ca, 5 € auf jetzt 20
€ gestiegen. Ist diese Information richtig und wenn ja, worauf ist die Vervierfachung des Preises
zurückzuführen. Zu welchen Preis hat der Kreis Heinsberg, soweit die Kosten durch den Kreis zu
tragen sind, die Tabletten bezogen?

Ich bitte um Beantwortung in der nächsten Kreistagsitzung und bedanke mich schon jetzt für die
Antwort. A

!

Mit freundlichen I~.
===================================================================
Mitglied: Kreisausschuss Gesundheit und Soziales

Beirat Jobcenter
Kommunale Gesundheitskonferenz

Fraktionsbüro: Kreishaus Valkenburgerstrasse 45 52525 Heinsberg Zimmer 123 I Stock
Sprechzeiten: Jeden Donnerstag nach telefonischer Vereinbarung
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Sofortige Einnahme von Jod-Tabletten
nach Unfällen von Atomkraftwerken

Wann?
Sobald die Nachricht von einem Atomkraftwerks-Unfall eingetroffen und es wahrscheinlich
ist, dass' die unsichtbare radioaktive Wolke den eigenen Wohnort erreichen wird. Die
Einnahme sollte möglichst drei Stunden vor dem Einatmen der radioaktiven Partikel erfolgen!
Bei späterer Einnahme wäre die Wirkung erheblich vermindert.

arum?
Radioaköves Jod, das Partikel-gebunden mit der radioaktiven Wolke aus einem havarierten
At, ankomm ird ei geatmet und mit der Nahrung aufgenommen. Es wird dann
in der Sdu1ddrüse stark anqereicnert, Dort kann es nach Jahren zu Krebs führen,

er?
Vor allem Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene.

Wer nicht?
Personen mit Schilddrüsen-Erkrankungen, vor allem Überfunktion, M, Basedow, autonome
Adenome, , Knotenkröpfe, Jodallergie, Dermatitis herpetiformis Duhring, Jododerma
tuberosum, hypokomplementämische Vaskulitis, Myotonia congenita.

Wie oft?
Zunächst nur einmalig, Nur wenn die Jodfreisetzung über Wochen anhält und Ärzte bzw.
Behörden eine weitere Einnahme empfehlen, wiederholen,

Welche Dosis?
Kaliumjodid Lannacher 65 mg Tabletten:
<1 Monat: Y. Tablette
1-36 Monate: % Tablette
3-12 Jahre: 1 Tablette
13-45 Jahre: 2 Tabletten
> 45 Jahre: 2 Tabletten, sofern sicher keine Erkrankung der Schilddrüse vorliegt.

Erlaubnis des Hausarztes rechtzeitig vorher einholen!

Wie?
Nicht auf nüchternen Magen und mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Kann auch darin

. aufgelöst werden,

Nebenwirkungen?
Selten: Hautausschläge, Ödeme,
Speicheldrüsenschwellungen, Fieber.

Halsschmerzen, Tränen, Schnupfen,

Weitere Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt

Quelle: Strahlenschutzkommission, 25.02.2011
Siehe auch www.Jodblockade.de

V.i.S.d.P.: Internationale Ärzte für die Verhütung eines Atomkrieges - Ärzte in sozialer
Verantwortung, IPPNW, Regionalgruppe Aachen
Alfred.Boecking@web.de



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0029/2017 

 

Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Anschaffung von 

Feinstaubmasken für Kinder 

 

Beratungsfolge: 

02.03.2017 Kreistag 

 

 

Es wird auf die der Einladung zur Sitzung des Kreistages als Anlage beigefügte Anfrage der 

Fraktion Die Linke vom 18.01.2017 verwiesen. 
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D'ELiIlK'.

Ullrich Wiehagen
Stellv. Fraktionsvorsitzender
Kreistagsfraktion Heinsberg

Freihelderstrasse 93
41844 Wegberg
Tel.: 015234346273
ullrichwiehagen@live.de

An den Herrn
Landrat des Kreis Heinsberg
Valkenburgerstrasse 45 '

52525 Heinsberg

18-1-2017

Anfrage gern. §12 der Geschäftsordnung

Sehr geehrter Herr Landrat,
-der Presse entnehme ich, dass die Städteregion Aachen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
bei einem möglichen Unfall in dem Schrottatomreaktor in Tihange getroffen hat, bzw. treffen wird.
So ist bei der Landesregierung angefragt worden, ob die Anschaffung von von Feinstaubmasken für
Kinder von 7 bis -12 Jahren realisiert werden kann. Die Stadt Aachen als untere
Katastrophenschutzbehörde hält die Anschaffung für sinnvoll.

Frage: Ist auch für die Kinder im Kreis Heinsberg die Anschaffung von Feinstaubmasken
vorgesehen? Wie viel Kinder kämen im Kreis Heinsberg in Frage.

ich bitte um Beantwortung in der kommenden Kreistagsitzung.

Für die Beantwortung danke ich im voraus und verbleibe

mit freundliche

Mitglied: Kreisausschuss Gesundheit Und Soziales
Beirat Jobcenter
Kommunale Gesundheitskonferenz

Fraktionsbüro: Kreishaus Valkenburgerstrasse 45 52525 Heinsberg Zimmer 123 I Stock
Sprechzeiten: Jeden Donnerstag nach telefonischer Vereinbarung

TOP Ö  17TOP Ö  17


	Sitzungsdokumente
	Tagesordnung
	Übersicht Abstimmungsergebnisse öffentlich

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Ergänzungswahlen
	Beschlussvorlage  0011/2017

	TOP Ö  2 Neufassung der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Heinsberg (Delegationssatzung)
	Beschlussvorlage  0001/2017

	TOP Ö  3 Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses 2015
	Beschlussvorlage  0033/2017
	20170210_Erläuterungen Kreistag 02.03.2017 Einbringung Entwurf GA 2015_Anlagen  0033/2017

	TOP Ö  4 Maßnahmen zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020"
	Beschlussvorlage  0010/2017/1

	TOP Ö  5 Projektaufruf "Erlebnis.NRW - Tourismuswirtschaft stärken; hier: Ziel2-Förderprojekt "Raderlebnis RUR"
	Beschlussvorlage  0020/2017

	TOP Ö  6 Beitritt des Kreises Heinsberg zum Metropolregion Rheinland e.V.
	Beschlussvorlage  0016/2017

	TOP Ö  7 Antrag der Fraktionen CDU
	Antrag/Anfrage  0023/2017

	TOP Ö  8 Gemeinsames Strategiepapier des Region Aachen - Zweckverband und der AGIT mbH zur nachhaltigen Strukturentwicklung der Region Aachen
	Beschlussvorlage  0015/2017

	TOP Ö  9 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gemäß § 5 GeschO betr. "Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Leitbild des Kreises""
	Antrag/Anfrage  0018/2017

	TOP Ö  10 Antrag der Fraktionen Die Linke und FDP gemäß § 5 GeschO betr. Sachstandsbericht "Koordinierungsplattform (über)regionale Angelegenheiten"
	Antrag/Anfrage  0019/2017

	TOP Ö  11 Antrag der Fraktion AfD gemäß § 5 GeschO betr. "Resolution des Kreistages Heinsberg zum Rückkehrmanagement für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer"
	Antrag/Anfrage  0026/2017
	Anlage 1 - Antrag der Fraktion AfD gemäß § 5 GeschO betr. Resolution des Kreistages Heinsberg zum Rückkehrmanagement für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer  0026/2017
	Anlage 2 - Rückkehrmanagement  0026/2017

	TOP Ö  12 Antrag der Fraktion Die Linke gemäß § 5 GeschO betr. "Preissenkung für das Mobilticket"
	Antrag/Anfrage  0031/2017
	Anlage - Antrag der Fraktion Die Linke gemäß § 5 GeschO betr. "Preissenkung für das Mobilticket"  0031/2017

	TOP Ö  13 Antrag der Fraktion SPD gemäß § 5 GeschO betr. "Controlling"
	Antrag/Anfrage  0032/2017
	Anlage - Antrag der Fraktion SPD gemäß § 5 GeschO betr. "Controlling"  0032/2017

	TOP Ö  15 Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Zuwendungen für Fraktionen
	Antrag/Anfrage  0027/2017
	Anlage - Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Zuwendungen für Fraktionen  0027/2017

	TOP Ö  16 Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Beschaffung und Verteilung von Jodtabletten
	Antrag/Anfrage  0028/2017
	Anlage - Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Beschaffung und Verteilung von Jodtabletten  0028/2017

	TOP Ö  17 Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Anschaffung von Feinstaubmasken für Kinder
	Antrag/Anfrage  0029/2017
	Anlage - Anfrage der Fraktion Die Linke gemäß § 12 GeschO betr. Anschaffung von Feinstaubmasken für Kinder  0029/2017



